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Amtliche Bekanntmachungen

Öffnungszeiten des Rathauses  
für die Beantragung von Briefwahl
Die Briefwahlunterlagen können im Zimmer 1 und 2 des Rat-
hauses Bleibach, Dorfstr. 33, 79261 Gutach im Breisgau bean-
tragt werden.
Das Wahlbüro ist zu den bekannten Öffnungszeiten des Rat-
hauses, Montag – Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und Don-
nerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, für Sie da.
Zusätzlich können Sie die Wahlunterlagen am Freitag, 
21.02.2025, von 14:00 bis 15:00 Uhr abholen.
Am Samstag können Sie uns wegen Wahlunterlagen von 
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr telefonisch erreichen unter der Nr. 
015144680931.
Am Wahlsonntag, 23.02.2025, besteht in Ausnahmefällen 
(Krankheit etc.) noch bis 15:00 Uhr die Möglichkeit, die Brief-
wahlunterlagen abzuholen.
Zu den genannten Sonderzeiten ist das Rathaus geschlossen. 
Daher bitten wir Sie, zu diesen Zeiten die Klingel zu betätigen.
Ihr Wahlamt

Am Schmutzigen Donnerstag, 27.02.2025, ist das Rat-
haus von 08:00 – 12:30 Uhr und von 14:00 – 16:00 Uhr 
geöffnet.
Am Freitag, 28.02.2025, und am Rosenmontag, 
03.03.2025, ist die Gemeindeverwaltung ganztägig 
geschlossen.
In dringenden Fällen der Wasserversorgung ist unter 
der Telefon-Nr. 0175/603655 ein Notdienst eingerichtet.
Am Dienstag, 04.03.2025, sind wir von 08:00 – 12.30 Uhr 
für Sie da.
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten der  
Gemeindeverwaltung über Fasnet

Foto: AlexRaths/iStock/Getty Images Plus

Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Wegen der Fasnachtstage wird der Redaktionsschluss für das 
Mitteilungsblatt Nr. 10 (Erscheinungstag: 05.03.2025) auf 
Donnerstag, 27.02.2025, 9:00 Uhr vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Verunreinigungen durch Hundekot,  
kein Kavaliersdelikt

Nicht erlaubt ist, dass Hunde ihre „Notdurft“ weder in privaten 
Vorgärten, öffentlichen An-lagen, Grünstreifen noch in land-
wirtschaftlich genutzten Wiesen und Äckern oder auf Fußwe-
gen verrichten dürfen, jedoch sind sich dies scheinbar viele 
Hundebesitzer nicht bewusst.
Jeder Hundebesitzer hat dementsprechend dafür Sorge zu 
tragen, dass von seinem Hund keinerlei negative Auswirkun-
gen für Mensch und Natur ausgehen. Sonst drohen, je nach 
Ausmaß des Schadens, empfindliche Ordnungsstrafen nach 
den einschlägigen ge-setzlichen Regelungen. Ebenso werden 
solche Ordnungswidrigkeiten von den Grund-stückeigentü-
mern konsequent zur Anzeige gebracht, wodurch weitere Kos-
ten für den Hundehalter anfallen.
Die Hundehalter haben die Hinterlassenschaften ihres Tieres 
ordnungsgemäß und gründlich in die dafür bereitgestellten 
Hundekotbehälter zu entsorgen!
Man beachte: Ausscheidungen vom Hund sorgen nicht nur für 
Geruchsbelästigung und ziehen Insekten – und andere Hun-
de – an, sondern können auch Würmer und Viren enthalten. 
Damit geht auch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko von den 
Haufen aus.
Abschließend sei der Hinweis gegeben, dass Hunde so zu hal-
ten und zu beaufsichtigen sind, dass niemand gefährdet wird. 
Im Innenbereich sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen 
Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne 
Begleitung ei-ner Person, die durch Zuruf auf das Tier einwir-
ken kann, nicht frei umherlaufen.
Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem positiven Bild der Hunde-
haltung durch ein rücksichts-volles und vorbildliches Handeln 
und Auftreten in der Öffentlichkeit.
Weisen Sie andere Hundehalter auf ein von Ihnen festgestell-
tes Fehlverhalten hin. Ap-pellieren Sie an die Solidarität der 
Hundebesitzer.“
Ihre Gemeindeverwaltung

1. März ist Fristende zum Zurückschneiden von 
Anpflanzungen

In Kürze beginnt wieder die sogenannte „Vegetationszeit", 
die vom 1. März bis 30. September dauert.
Daher möchten wir alle Grundstückseigentümer sowie Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken daran erinnern, dass gemäß 
§ 43 Abs. 2 NatSchG in dieser „Vegetationszeit“ Hecken, lebende 
Zäune, Bäume, Gebüsche, Schilf- und Röhrichtbestände nicht ge-
fällt, gerodet, abgeschnitten oder auf andere Weise zerstört wer-
den dürfen. Bäume mit Horsten oder Wohnhöhlen zu beseitigen 
ist verboten. Wir bitten Sie daher vor Ablauf dieser Frist dafür 
zu sorgen, dass Hecken, Sträucher und Bäume, deren Äste und 
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt: Online-Sprechstunde Tel. 116 117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do  20 - 23 Uhr
Mi und Fr  16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Mo – Do 19 - 22.30 Uhr
Fr 16 – 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do 19 – 22 Uhr
Mi und Fr 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 19.02. 
Schwarzwald-Apotheke, Elzach
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392

Do., 20.02. 
Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-
rum, Waldkirch
Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50

Fr., 21.02. 
Stadt-Apotheke, Waldkirch
Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10

Sa., 22.02. 
Hubertus-Apotheke Caunes, Freiburg
Rotteckring 4, Tel. 0761 3 45 00

So., 23.02. 
Kronen-Apotheke, Teningen
Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109

Mo., 24.02. 
Marien-Apotheke, Gutach
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257

Di., 25.02. 
Bernlapp-Apotheke
Reutebachgasse 2, Tel. 0761 5 38 27

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 22./23.02.2025
Dr. Tietz, Waldkirch
Rudolf-Blessing-Str. 2, Tel. 07681 494936

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag   13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag   9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 

Kontakt und Terminvereinbarung:
Martina Gebele, Tel. 07641 / 451-3095
Franco Lacerti, Tel. 07641 / 451-3082
Heike Reiß, Tel. 07641/ 451-3091
Nadine Schöpflin, Tel. 07641 / 451-3096
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 /451-3025

Sprechzeiten Pflegestützpunkt  
Emmendingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Email: pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen, Bürgerhaus, Jakobsgässli 4, 
Dienstag 10:00 – 15:00 Uhr  
Fr. Wensch-Christ
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26,  
Donnerstag 15:30 – 18:00 Uhr  
Fr. Reiß, Fr. Gebele
Waldkirch, Rathausinnenhof Generatio-
nenbüro, Montag 12:00 – 16:00 Uhr  
Fr. Schöpflin, Hr. Lacerti

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch  
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Zweige in den Straßen- und Gehwegraum hineinragen oder sich 
im Bereich von Sichtdreiecken befinden, so zurückzuschneiden, 
dass sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigen. Hierbei ist zu beachten, dass „Mindestlichträume“ 
wie folgt freizuhalten sind:
•   Bei Straßen eine Höhe von mindestens 4,50 m über der ge-

samten Fahrbahn
•  zwischen Straßenrand und Anpflanzungen von 0,5 m
•  bei Rad- und Gehwegen eine Höhe von mindestens 2,50 m
•   An Straßeneinmündungen und Kreuzungen sind sämtliche 

Anpflanzungen so niederzuhalten (höchstens 0,8 m Höhe), 
dass jederzeit eine ausreichende Übersicht für den Kraftfahrer 
gegeben ist

•   Verkehrszeichen und Straßenlaternen dürfen nicht verdeckt 
werden. Die Anpflanzungen sind so zurückzuschneiden, dass 
die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig, 
rechtzeitig und ohne Sichtbehinderung wahrgenommen 
werden können. Sollten Ihre Anpflanzungen in das Licht-
raumprofil hineinragen, so bitten wir Sie, diese umgehend 
zurückzuschneiden.

Wasserzähler-Wechsel in der Gemeinde Gutach im 
Breisgau
Ab dem 01.03.2025 werden in der Gemeinde Gutach im Breis-
gau durch unsere Gemeindemitarbeiter, auf Grund Vorschrift 
des Eichamtes Baden-Württemberg, die Wasserzähler ausge-
wechselt, welche im Zeitraum von 2025 bis 2027 ablaufen.
Um die Auswechslung zu erleichtern, werden die Grund-
stückseigentümer/innen gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Zähler ungehindert zugänglich sind.
Auch in diesem Jahr verbaut die Gemeinde Gutach im Breis-
gau Funkzähler, um den Aufwand, die Kosten und die Fehler-
quote der Ablesungen zu minimieren.
Wer keinen Funkzähler möchte, muss bei der Gemeinde 
Gutach im Breisgau einen Widerspruchsantrag stellen. Dieser 
ist über die Gemeindekasse erhältlich. kasse@gutach.de
Die Kosten der Ablesung werden den Eigentümer/innen in 
Rechnung gestellt.

Kurzinformation zu Funkzählern
Elektromagnetische Umweltverträglichkeit
Ein aktuelles UMTS-Handy besitzt zum Beispiel eine durch-
schnittliche Leistung von 250 Milliwatt. Ein GSM-Handy sendet 
sogar mit 2000 Milliwatt (mW).
Die funkenden Zähler senden sehr schwache Signale mit einer 
maximalen Sendeleistung von nur 10 mW.
Die Nähe zu Personen beträgt bei Handys 0 – 5 cm, bei Funk-
zählern 0,5 – 5 m.
Der Zähler hat eine Gesamtsendedauer von 15 – 800 Sekun-
den/Jahr.
Bei einem Telefonat von ca. 20 Sekunden strahlt ein Handy unge-
fähr so viel Energie ab wie ein Funkzähler in einem ganzen Jahr.
Die gesetzlichen Grenzwerte werden somit weit unter-
schritten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses

Am Dienstag, 25.02.2025 findet um 18:45 Uhr im Bürgersaal 
in Bleibach, Bahnhofstr. 1 eine öffentliche Sitzung des Tech-
nischen Ausschusses mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1.   Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 

gem. § 52 LBO auf energetische Sanierung des Bestandsge-
bäudes sowie Kernsanierung der Wohnung im EG mit Anbau 
auf dem Flurstück 37/2 der Gemarkung Bleibach

 Beschlussfassung
2.   Antrag auf Befreiung von den bauordnungs-/bauplanungs-

rechtlichen Vorschriften gem. § 31 Abs. 2 BauGB
 Beschlussfassung
3.  Bekanntgaben
4.  Anfragen aus dem Gemeinderat
Nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.
gez.
Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats
Am Dienstag, 25.02.2025 findet um 19:00 Uhr im Bürgersaal 
in Bleibach, Bahnhofstr. 1 eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derats mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Fragen zu Gemeindeangelegenheiten (Frageviertelstunde)
2. Bekanntgaben
3.  Elztal- und Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG: Be-

ratung und Beschlussfassung über Vorschläge der Komman-
ditistin Gemeinde Simonswald im Rahmen deren Antrags 
auf Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung

 Beschlussfassung
4. Vergabe Beschaffung Gerätewagen Siegelau GW-T
 Beschlussfassung
5. Anfragen aus dem Gemeinderat
Nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.
gez.
Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.
Ihre Gemeinde Gutach im Breisgau
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Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr.,  08:00 – 12:30 Uhr
Do.,   14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-20, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de
Stefanie Resch, Tel.: 9101-24, resch@gutach.de
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, schindler@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de
Verena Poppensieker, Tel.: 9101-18, poppensieker@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-70, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 910178

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, Liebenstein-
straße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de,
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Der EnBW-MacherBus fährt auch 2025 wieder durch 
Baden-Württemberg und hilft vor Ort
Die EnBW ist sich ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen 
bewusst und setzt sich deshalb für einen nachhaltigen Beitrag für 
Gesellschaft und Umwelt ein. Förderung von Vielfalt, Inklusion 
und Sozialkompetenz sowie die Unterstützung gemeinnütziger 
Projekte liegen ihr sehr am Herzen.
Daher haben die Macher*innen der EnBW auch im letzten Jahr 
kräftig angepackt und gemeinnützige Projekte in Baden-Würt-
temberg umgesetzt. Über 30 Projekte hat das EnBW-MacherBus-
Team insgesamt schon realisiert und auch 2025 juckt es den frei-
willigen Helfer*innen schon wieder in den Fingern, spannende 
Herzensprojekte anzugehen.
Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein Wett-
bewerb. Bis 24. März 2025 können sich Vereine und gemein-
nützige Einrichtungen, die in Baden-Württemberg ansässig sind, 
bewerben. Das Projekt sollte sich in einer der drei Kategorien – 
„Kinder und Jugendliche“, „Senioren und Soziales“ oder „Tiere und 
Umwelt“ – einordnen lassen.
Eine interne Jury aus EnBW-Mitarbeiter*innen wählt nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen je drei Projekte pro 
Kategorie aus. Vom 12. bis 19. Mai 2025 kann dann online für 
die Favoriten abgestimmt werden. Gewinner des Wettbewerbs 
sind die drei Projekte, die in ihrer Kategorie jeweils die meisten 
Stimmen erhalten haben. Zusätzlich zu den Gewinnern wird 
die EnBW-Jury selbst ein viertes Gewinnerprojekt auswählen. 
Im Sommer rücken die EnBW-Macher*innen dann mit Kraft und 
Köpfchen je einen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 5.000 €, 
mit denen Kosten für Material und Fachpersonal gedeckt werden 
können.
Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungsformular 
finden Sie unter www.enbw.com/macherbus.

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Ergebnisse der Bundestagswahl im Internet
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale 
von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Wo sich das Wahllokal befindet, 
steht auf der Wahlbenachrichtigung, die mitgebracht werden 
muss. Wer sich für Briefwahl entschieden hat, muss dafür sorgen, 
dass diese Unterlagen bis Sonntag, 23. Februar 2025, um 18:00 
Uhr bei seinem Rathaus eingegangen sind. Es ist auch noch mög-
lich, unter Vorlage der Briefwahlunterlagen im Wahllokal abzu-
stimmen. Die Wahlergebnisse aus den 41 Städten und Gemein-
den des Wahlkreises Emmendingen-Lahr werden vor Ort in den 
Kommunen ausgezählt und an die Wahlzentrale im Landratsamt 
Emmendingen gemeldet. Die Ergebnisse aus den Rathäusern 
werden am Wahlabend fortlaufend – ebenso wie das vorläufige 
Ergebnis – auf der Internetseite des Landkreises Emmendingen 
unter www.landkreis-emmendingen.de veröffentlicht. Mit dem 
vorläufigen Wahlergebnis für den Wahlkreis rechnet das Landrat-
samt am Wahlabend gegen 22:00 Uhr.

Landratsamt ist nur am Rosenmontag geschlossen
Das Landratsamt Emmendingen ist mit allen Dienststellen in der 
Fastnachtszeit nur am Rosenmontag, 3. März 2025, geschlossen. 
An den anderen Tagen ist zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Familienbildungsangebote mit dem Programm 
„Stärke“
Mit dem Programm „Stärke“ fördert das Land bedarfsgerechte Fa-
milienbildungsangebote vor Ort. Auch im Landkreis Emmendin-
gen erhalten dadurch speziell Eltern in besonderen Lebenslagen 
durch diese Förderung eine qualifizierte Begleitung und Unter-bei Staubildung freihalten!

Rettungsgasse
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stützung bei Erziehungsfragen. Zahlreiche Angebote wie offene 
Treffs, Kurse oder Freizeiten schaffen Raum zum Austausch über 
spezielle Erziehungsthemen oder den Umgang mit den alltägli-
chen Herausforderungen. Alle Angebote werden von qualifizier-
ten Fachkräften begleitet.
Das aktuelle Programm im Landkreis ist wieder sehr vielfältig ge-
worden und reicht von kreativen Werkstattangeboten, Ein-Eltern-
Cafés bis hin zu tiergestützter Erziehungsberatung. Alle Angebote 
und weitere Informationen erteilt die Koordinierungsstelle Stärke 
des Landratsamtes auf ihrer Homepage: www.landkreis-emmen-
dingen.de/staerkeprogramm. Die aktuellen Broschüren zum Stär-
keprogramm werden im Laufe des Februars an die Gemeinden ver-
sendet. Das Stärkeangebot wird zudem mit einer Postkartenaktion 
beworben. Die Postkarten sind bei der Koordinierungsstelle Stärke 
sowie in den Auslagen der Gemeinden erhältlich. Besondere Le-
benssituationen (laut Stärke VwV) können sein: Einelternfamilien; 
Frühe Elternschaft (mindestens ein Elternteil unter 18 Jahren); 
Mehrlingsfamilien; Getrenntlebende Familien; Familien mit gleich-
geschlechtlichen Eltern; Familien mit Gewalterfahrung; Krankheit 
(auch Sucht); Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eines Famili-
enmitglieds; Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund.

Der neue Seniorenwegweiser für den Landkreis ist da
Die neue Ausgabe des Seniorenwegweisers für den Landkreis Em-
mendingen liegt druckfrisch vor. Die Broschüre im handlichen DIN-
A-5-Format enthält auf 114 Seiten alle wichtigen Informationen, 
die für ältere Menschen und deren Angehörige nützlich sind. Sie 
betrachtet das Leben ab 65 Jahren auf vielfältige Weise. Deshalb 
startet die Broschüre mit Tipps für die Freizeit. Der Info- und Bera-
tungsbereich ist umfassend berücksichtigt. Aufgeführt sind medi-
zinische Angebote ebenso wie ambulante Pflegedienste, ebenfalls 
im Heft ist ein Überblick über teil- und vollstationäre Angebote 
wie Seniorenheime, Tages- und Kurzzeitpflege. Auch zu rechtli-
chen Aspekten wie Patientenverfügung und Vollmachten gibt es 
entsprechende Hinweise. Weil viele Menschen eine geringe Ren-
te beziehen, wurden auch erstmals Adressen von Tafelläden oder 
Fairkauf-Stellen für günstigere Waren aufgenommen. Die Broschü-
re ist an den Infotheken des Landratsamtes, in den Rathäusern und 
in vielen Senioreneinrichtungen kostenlos erhältlich. Sie ist als PDF 
auch auf der Internet-Seite des Landratsamtes Emmendingen un-
ter www.landkreis-emmendingen.de eingestellt.

Abfallwirtschaft
Mieter erhalten Müllmarken vom Vermieter
Am 10. März 2025 müssen die neuen Müllmarken auf den grau-
en Tonnen kleben. Die Marken wurden Ende Januar zusammen 
mit den Müllgebührenbescheiden an die Grundstückseigentü-
mer und Hausverwaltungen verschickt. Mieter, die ihre Marke 
noch nicht erhalten haben, sollten sich deshalb umgehend mit 
ihrem Vermieter bzw. der Hausverwaltung in Verbindung setzen. 
Die neuen Müllmarken sind rot.

Polizeipräsidium 
Freiburg

Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei zum Thema 
„Nachbarschaftshilfe“
UNSERE FAKTEN: Nachbarn sind mehr als nur die Leute von ne-
benan. In vielen Fällen, wie auch bei Einbrüchen und Einbruch-
versuchen, kann die Nachbarschaft durch richtiges Verhalten 
Schlimmeres verhindern.
Was kann ich tun, wenn ich als Nachbar verdächtige Wahr-
nehmungen gemacht habe?
Sprechen Sie die verdächtige Person aus sicherer Distanz an.
Fertigen Sie ggf. mit Ihrem Smartphone ein Bild von der verdäch-
tigen Situation/Person.
Notieren Sie die Beschreibung und Kennzeichen der verdächti-
gen Person / Auto.
Teilen Sie Ihre verdächtigen Wahrnehmungen der zuständigen 
Polizeidienststelle mit.

UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des 
Polizeipräsidiums Freiburg bietet eine kostenlose und neutrale 
sicherungstechnische Beratung vor Ort an.
Terminvereinbarung: Tel. 0761/29608-25 oder freiburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forst und Gartenbau

SVLFG startet zweite Förderaktion
Ab dem 1. März 2025 beginnt die zweite Förderaktion der So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SV-
LFG) zu ausgewählten Präventionsprodukten. Bezuschusst wird 
dann der Kauf von Sonnen- und Hitzeschutzprodukten sowie 
Kühlkleidung.
Sonnenschutz im Einheitslook muss nicht sein. Es gibt eine Viel-
zahl von modernen und gleichzeitig zweckmäßigen Kopfbede-
ckungen, die im Arbeitsalltag vor UV-Strahlung schützen. Die 
SVLFG fördert den Kauf solcher und weiterer Sonnenschutzpro-
dukte, darunter auch Kühlkleidung. Im Einzelnen sind dies:
Produktbezeichnung Maximalförderung
Kühlkleidung (Westen, Kühlcaps mit Na-
ckenschutz, Kühlshirts)
Sonnenschutzkappen mit Nackenschutz
Sonnenschutzzelte (nur für Arbeitgeberbe-
triebe)

50 %, max. 800 Euro

Werden mehrere Produkte gekauft, beträgt die Förderung einmalig 
bis zu 800 Euro für die zusammengerechneten Kaufbeträge. Die Pro-
dukte können daher auch gemischt werden. Neben der Maximalför-
derung ist die Fördersumme auf höchstens 50 Prozent des zuletzt 
gezahlten Jahresbeitrages begrenzt. Die Produkte dürfen erst nach 
der Förderzusage gekauft werden. Die Aktion endet, wenn die För-
dersumme aufgebraucht ist, spätestens am 30.11.2025.
Informationen hierzu finden sich auch unter 
www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern.
Wichtige Voraussetzung
Anträge und später die Rechnungen können ausschließlich über 
das Versichertenportal „Meine SVLFG“ eingereicht werden. Die 
Antragsformulare stehen dort ab 1. März, 12 Uhr, zur Verfügung.
Die SVLFG empfiehlt, sich rechtzeitig zu registrieren unter: 
https://portal.svlfg.de.

Unfallkasse Baden-Württemberg

Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind 
automatisch und kostenfrei bei der UKBW gesetz-
lich unfallversichert!
Wenn am 23. Februar 2025 die Bundestagswahl stattfindet, sind 
zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger im ehrenamtlichen 
Einsatz: Sie sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahlen, werten die Stimmzettel aus und stellen das Wahlergeb-
nis in ihrem Wahlbezirk fest. Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) garantiert den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern dabei ei-
nen automatischen und kostenfreien Versicherungsschutz.
„Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer leisten durch 
ihr Engagement einen wichtigen Dienst für unsere Demokratie 
und unsere Gesellschaft. Als UKBW stehen wir dafür, dass sie bei 
der Ausübung dieses wichtigen Amtes automatisch abgesichert 
sind“, betont Tanja Hund, Geschäftsführerin der UKBW.
Lückenloser und umfassender Versicherungsschutz
Der Unfallversicherungsschutz bei der UKBW besteht bei allen 
Tätigkeiten, die mit dem Amt und der Amtsausübung verbunden 
sind. Dazu gehören die Tätigkeiten am Wahltag wie die Schlie-
ßung und Öffnung des Wahllokals oder die Ausgabe der Stimm-
zettel sowie sämtliche Vor- und Nachbereitungsarbeiten wie das 
Aufräumen oder die mit der Amtsausführung verbunden Hin- 
und Rückwege – unabhängig davon, ob diese zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit Bus und Bahn zurückgelegt werden.
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Im Falle des Unfalls optimal versorgt
Im Falle eines Unfalls sind die Ehrenamtlichen optimal versorgt: 
Die UKBW übernimmt die Erstversorgung im Rahmen der Ersten 
Hilfe, die notwendigen Fahrt- und Transportkosten, ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung und Versorgung mit Medikamenten, 
Hilfs- und Heilmitteln.
Schnelle Hilfe, einfache Meldung
Wenn etwas passiert, können Unfälle unkompliziert bei der Kom-
munalverwaltung oder direkt bei der UKBW gemeldet werden.
Das UKBW-Erklärvideo und weitere Informationen zum Versiche-
rungsschutz von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fern finden Sie unter https://www.ukbw.de/arbeits-gesundheits-
schutz/unternehmer-und-beschaeftigte/wahl.

Verkehrsparcours für KIDS –  
Ein Erfolgsprojekt geht ins dritte Jahr
Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr will gelernt sein. Und 
dieser Lernprozess soll so früh wie möglich einsetzen. Dafür ha-
ben die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und die Lan-
desverkehrswacht Baden-Württemberg e. V. im Frühjahr 2023 
den Verkehrsparcours für KIDS ins Leben gerufen. Das gemein-
same Angebot, das auch von der Wiedeking Stiftung Stuttgart 
unterstützt wird, ist binnen kurzer Zeit zu einem Erfolgsprojekt 
avanciert.
Das Kids-Projekt richtet sich an Kindergartenkinder ab 3 Jahren 
bis zum Vorschulalter. Angeleitet von ausgebildeten Moderieren-
den absolvieren die Kinder vor Ort einen Parcours auf Rutschau-
tos und lernen dabei mit Spaß und Bewegungsfreude die ersten 
wichtigen Verhaltensregeln im Straßenverkehr. Und das aus ver-
schiedenen Blickwinkeln in unterschiedlichen Verkehrssituatio-
nen: an der Ampel, am Fußgängerüberweg oder am Stoppschild.
„Schon wenige Tage nach Projektstart verzeichneten wir über 
1.000 Anfragen von Kitas aus dem Land“, sagt Burkhard Metzger, 
der Präsident der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e. V. 
„Das hat sich fortgesetzt und das Interesse am Verkehrsparcours 
ist nach wie vor ungebrochen. Darauf haben wir reagiert und die 
Projektorganisation ausgebaut und optimiert. Mittlerweile sind 
rund 200 ausgebildete Moderierende für das Projekt landesweit 
im Einsatz, die für den Transport des Parcours eingesetzten Kids-
Mobile haben wir von fünf auf acht erhöht. Und die Bilanz ist 
wirklich beeindruckend: In den vergangenen beiden Jahren fan-
den über 1.300 Veranstaltungen bei Kindergärten und Kinder-
tageseinrichtungen statt, bei denen unsere Moderierenden über 
27.000 Kinder erreichten. Die Rückmeldungen aus den Einrich-
tungen sind durchweg positiv. Das freut uns sehr und bestärkt 
uns, den Verkehrsparcours für Kids fortzuführen.“
Das sieht Tanja Hund, die Geschäftsführerin der UKBW genauso: 
„Der Verkehrsparcours für KIDS ist mittlerweile ein fester Bestand-
teil der frühkindlichen Verkehrserziehung in Baden-Württem-
berg. Das enorme Interesse an unserem Angebot zeigt, dass wir 
mit dem Projekt genau den Nerv treffen: Kinder lernen altersge-
recht und mit Spaß, worauf sie im Straßenverkehr achten müs-
sen. Gemeinsam mit unserem Partner setzen wir uns weiterhin 
mit voller Kraft dafür ein, dass Kinder von klein auf lernen, wie sie 
sicher im Straßenverkehr unterwegs sind.“
Kindertageseinrichtungen können die Veranstaltungen kosten-
frei über die Landesverkehrswacht und die UKBW buchen.
Nähere Informationen über das Kids-Projekt gibt es unter: htt-
ps://www.verkehrswacht-bw.de/kids und
http://akademie.ukbw.de/kidsparcours.

ZweiTälerLand Elztal & Simonswäldertal

Filmpräsentation der „Perspektiven im ZweiTälerLand“ samt 
Diskussionsrunden
Das ZweiTälerLand konnte mittels eines LEADER-Förderprojekts 
einen Kurzfilm produzieren, der auf die Vielfalt der Berufschancen 
im Tourismus im Elz- und SImonswäldertal aufmerksam machen 
soll. Die Erstvorstellung fand vor gut 50 Schülerinnen und Schü-
lern im Elzacher Haus des Gastes statt.

Die Neuntklässler des Schulzentrums Oberes Elztal wurden von 
Vertretern unterschiedlicher Betriebe aus dem Tourismus er-
wartet, und zwar vor allem aus dem Grund, weil sich die Schüler 
bereits jetzt Gedanken machen darüber, welchen Berufsweg sie 
einmal einschlagen werden. Was passt besser: Ausbildung oder 
dual studieren? Diese Fragen konnten nach der Filmpräsentation 
in Round Tables gestellt werden. Nach der Begrüßung von Julius 
Müller (ZTL-Geschäftsführer) und Elzachs Bürgermeister Roland 
Tibi (gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterversammlung) 
wurde mit dem gezeigten Film klar: Arbeiten im Tourismus kann 
ganz unterschiedlich aussehen, insbesondere im Berufseinstieg.
Mitorganisator Udo Wenzl führte gekonnt durch das Programm 
und führte in die Diskussionsrunden ein. An fünf Round Tables 
konnten die Jugendlichen mit den dargestellten Betrieben ins 
Gespräch gehen. Nicht nur mit den Arbeitgebern, sondern auch 
mit den Studierenden und Auszubildenden der Betriebe, um Er-
fahrungen aus erster Hand zu erhalten. Die (Ober-)Bürgermeister 
aus dem ZweiTälerLand führten ebenfalls Gespräche an einem 
Round Table, um Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren. Thomas 
Schuler von der Wabe Waldkirch war ebenfalls mit einem Round 
Table vertreten, an den Tipps und Tricks für Bewerbungen ausge-
tauscht wurden.
Der präsentierte Film wird nun vom ZweiTälerLand in einer Kam-
pagne mit ergänzenden Kurzfilmen zielgruppengerecht ein-
gesetzt, um Tourismusberufe für Jugendliche schmackhaft zu 
machen. Der Film ist auf Youtube und der Website des ZweiTäler-
Lands abrufbar.
Kontakt
Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
Julius Müller
Bahnhofstraße 1
D-79261 Gutach im Breisgau
Tel.: +49 (0) 7685 19433
julius.mueller@zweitaelerland.de

 
Filmpräsentation vor den Jugendlichen im Haus des Gastes Elzach.
 Foto: ZTL Touristik

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Nachrichten

Sa., 22.02.2025 - Kathedra Petri
12:00 Uhr Wildgutach   Taufe: Theresa Schonhardt (W)
18:30 Uhr Gutach     Eucharistiefeier - am Vor-

abend - Richard Burger / Luise u. 
Karl Burger

So., 23.02.2025 - 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Uhr Obersimonswald  Eucharistiefeier
Mo., 24.02.2025 - Heiliger Matthias, Apostel
17:00 Uhr Bleibach    Rosenkranz
18:00 Uhr Bleibach     Eucharistiefeier - anschl. Anbe-

tung u. Beichte, Franziskuskapelle
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Di., 25.02.2025 - Heilige Walburga, Äbtissin von Heidenheim 
in Franken (779)
18:30 Uhr Untersimonswald   Eucharistiefeier - mit eucharis-

tischer Anbetung
Mi., 26.02.2025 - Mittwoch der 7. Woche im Jahreskreis
08:00 Uhr Obersimonswald  Eucharistiefeier
Do., 27.02.2025 - Heiliger Gregor von Narek, Mönch, Priester, 
Kirchenlehrer (1051)
08:00 Uhr Bleibach    Laudes
Fr., 28.02.2025 - Freitag der 7. Woche im Jahreskreis
17:00 Uhr Bleibach    Rosenkranz
18:30 Uhr Gutach    Eucharistiefeier
Sa., 01.03.2025 - Samstag der 7. Woche im Jahreskreis
17:30 Uhr Untersimonswald  Beichte
18:30 Uhr Untersimonswald  Eucharistiefeier am Vorabend
So., 02.03.2025 - 8. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Uhr Siegelau    Eucharistiefeier
10:30 Uhr Bleibach    Eucharistiefeier

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do.: 10–12 Uhr u. Mi.: 16–18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke, Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Fèlicien Nimbona: Tel. 07685/9139 635
pater.felicien@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do.: 9–11.30 Uhr u. Di.: 16–18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Cornelia Nagel
Tel. 07683 919 842 cornelia.nagel@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine der ev. Kirchengemeinden Kollnau und Waldkirch

Mi., 19.02.
18:30 h -  Ökumenisch ANgeDACHT, Kirche St. Georg Bleibach
Do., 20.02.
14:30 h -  Senior:innennachmittag, ev. GH Kollnau
19:30 h -  Gesprächskreis Frieden, ev. GH Kollnau, J. Maier
19:30 h -  Bibelgesprächskreis, ev. GH Kollnau, D. Scherle
So., 23.02.
10:00 h -   Gottesdienst mit Tauferinnerung für alle, die in der ev. 

Kirche Kollnau getauft wurden, ev. Kirche Kollnau, Pfr.
in Kern

10:00 h -   Gottesdienst mit Abendmahl, ev. Kirche Waldkirch, 
Präd. Battmer

18:45 h -   „PREZI Predigt-Pizza-Spezi", Andacht+ für junge 
Menschen ab 12 Jahren, ev. GH Kollnau

Di., 25.02.
09:30 h -  Krabbelgruppe, ev. GH Kollnau

Vereinsnachrichten

Bürgertreff Sonnenkeller Bleibach e.V.

Fasnet 2025 im Bürgertreff Sonnenkeller
Auch im Sonnenkeller geht es an Fasnet so richtig rund!
Am Schmutzige Dunschdig (27.02.) laden wir von 17:30 Uhr bis 
19:00 Uhr zum närrischen Vorglühen vor dem Hemdklunkerum-
zug der Silberklopfer ein.

Am Fasnet-Friddig (28.02.) wollen wir mit euch bei unserer Keller-
gaudi mit der Tanz- und Stimmungsband „Feel Harmony“ feiern! 
Um 19:00 Uhr ist Einlass, um 19:30 Uhr geht's los! Der Eintritt ist 
wie immer frei, der Hut geht rum.
Am Fasnet-Zischdig (04.03.) freuen wir uns dann über einen Be-
such beim Fasnetausklang ab 18:30 Uhr.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Sonnenkeller-Team

 
 Plakat: Bürgertreff Sonnenkeller e. V.

Kleinkunst in der Güterhalle e.V.

Am Samstag, 22. Februar, um 20:00 Uhr:  
Comedy mit Stefan „Das Eich“ Eichner „TUT EICH NED ÂB“

So bekloppt wie die Realität 
mittlerweile ist, kann ich auf 
der Bühne fast gar nicht mehr 
sein. Es wird immer schwerer, 
da noch drüber zu kommen. 
Aber: ich versuche es trotzdem 
nochmal, also: TUT EICH NED 
ÂB! Der Name ist Programm, 
genauer gesagt, das ist der 
Name für das mittlerweile 
sechste abendfüllende Come-
dy-Programm mit der bewähr-
ten, 100 % geEICHten Rezep-
tur: Ein gutes Pfund herrlicher 

Schwachsinn, gewürzt mit einer reichlichen Handvoll spaßiger 
Lieder und abgeschmeckt mit bekloppten Geschichten aus dem 
Alltag und Eichs unnachahmlicher Spontanität. Macht Euch also 
keine Sorgen oder vielmehr: TUT EICH NED ÂB!
Wer das Eich mag, wird auch dieses Programm lieben!
Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Augustiniok in 
Waldkirch, Blumeninsel Gutach, Buchhandlung Merkle in Elzach, 
beim Zweitälerland und Kaufhaus Fehrenbach in Bleibach sowie 
an der Abendkasse.
Weitere Infos: www.daseich.de

Landjugend Siegelau

Hemdklunkerumzug Siegelau
Die KLJB Siegelau lädt am Schmutzige Dunnschdig, 27. Febru-
ar 2025, ab 19:11 Uhr zum traditionellen Hemdklunkerumzug 
durchs Siegelauer Dorf ein.
Aufstellung ist wie jedes Jahr ans Reschlirde mit Fackelverteilung 
an die Kinder.

 
Plakat: Stefan Eichner
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Nach dem Marsch durchs Dorf findet das anschließende närri-
sche Treiben im Haus der Vereine statt.
Selbstverständlich wird auch hier für musikalische Unterhaltung 
vom MVTKS und das leibliche Wohl gesorgt sein.
Auf Ihren Besuch freut sich die KLJB Siegelau.

Narrenzunft Johlia vom Vögelestein 
1925 Gutach im Breisgau e.V.

Fasnet 2025 – Gemeinsam närrisch feiern!
Die Fasnet 2025 steht vor der Tür, und wir freuen uns darauf, mit 
euch eine unvergessliche Zeit im Dorf zu erleben! Hier ist unser 
närrischer Fahrplan für die kommenden Tage:
Donnerstag, 27. Februar – Schmutziger Dunschdig
15:11 Uhr –    „Gizig“ Rufen 
      (Treffpunkt: Narrenbrunnenplatz)
19:11 Uhr –    Fasnetseröffnung & Hemdglunkerumzug
Freitag, 28. Februar – Kinderball & Jugend-Fasnetclub
15:11 – 17:11 Uhr –  Kinderball
18:11 – 22:11 Uhr –  Jugend-Fasnetclub
Ort:   Beide Veranstaltungen finden in der Jahrhunderthalle 

Gutach statt.
Samstag, 1. März – Johli Ball
Ab 20:11 Uhr –   Jahrhunderthalle Gutach
Sonntag, 2. März – Kinderumzug der Narrenzunft Krakeelia 
Waldkirch e.V.
Ab 14:11 Uhr –   Aufstellungsnummer 5
Auch für Erwachsene – alle sind herzlich eingeladen!
Montag, 3. März – Närrischer Frühschoppen
Ab 10:33 Uhr –   Jahrhunderthalle Gutach
Dienstag, 4. März – Fasnet-Verbrennung
Ab 19:00 Uhr –    Start an der Schule Gutach, Verbrennung 

am Narrenbrunnenplatz
Kommt vorbei, macht mit und lasst uns gemeinsam eine großar-
tige Fasnet 2025 feiern!

 
Plakat: J.Wolf

Verein zur Unterstützung
der Siegelauer Vereine

Siegelauer Kappenabend im Haus der Vereine
Am 22.02.2025 ist es wieder so weit: Punkt 20:11 Uhr startet der 
diesjährige Kappenabend im Haus der Vereine in Siegelau.
Mit der Unterstützung der Siegelauer Vereine haben wir wieder 
ein kunterbuntes und närrisches Programm für Sie zusammen-
gestellt. Zwischendurch darf zu Musik von DJ Bocki nach Her-

zenslust getanzt werden und für das leibliche Wohl wird natürlich 
auch wieder bestens gesorgt sein.
Einlass ist ab 19:00 Uhr für Närrinnen und Narren ab 16 Jahren 
gemäß Jugendschutzgesetz. Von Platzreservierungen bitten wir 
abzusehen.
Wir freuen uns auf Euch!
NARRI-NARRO

Parteien

Ökologische Liste

Einladung
Machen Sie mit, besuchen Sie uns in der Fraktionssitzung oder 
auf unserer Homepage.
Die Fraktion der Ökologischen Liste lädt Sie ein, uns am Mittwoch, 
19. Februar, um 19.00 Uhr im Schwarzwälder Hof zu besuchen.
Die Themen können Sie auf der Homepage https://öl-gutach.
de/ oder https://www.gutach.de/start/rathaus+_+politik/mittei-
lungsblatt.html nachlesen.
Es grüßen Annette Linder, Franzi Stövhase, Jakob Meybrunn und 
Barbara Schuler

Aus den Nachbargemeinden

Burgputzete in Freiamt
Die Burgruine Keppenbach ist ein gerne besuchtes Ausflugsziel 
in Freiamt. Von Zeit zu Zeit muss sie von Dornen, Brennnesseln 
und allerlei Unrat befreit werden.
Am Samstag, 22. Februar 2025, findet um 9:00 Uhr die diesjähri-
ge Burgputzete an der Burgruine Keppenbach in Freiamt statt. Die 
Aktion dauert etwa drei bis vier Stunden. Die Gemeinde Freiamt 
freut sich über viele helfende Hände mit Freischneider, Gabeln, 
Heckenscheren und anderem Werkzeug. Selbstverständlich wird 
auch Werkzeug vor Ort sein und für die Verpflegung aller Helfen-
den ist gesorgt. An diesem Tag darf die Zufahrt befahren werden.

Gemeinde Freiamt sucht Wanderwegebetreuer:innen
Die Gemeinde Freiamt hat ein etwa 150 km langes Wanderwege-
netz mit einigen Rund- und Themenwegen wie der Panorama-Wan-
derweg, der Historische Wanderweg und der Mühlenweg. Um die 
Pflege der Wege kümmern sich ehrenamtliche Wegebetreuer aus 
Freiamt. Jeder hat sein eigenes Gebiet, auf das er Acht gibt. Zu den 
Aufgaben gehört, die Wege gelegentlich von Gestrüpp zu befreien, 
eine gute Beschilderung zu gewährleisten und bei Bedarf von grö-
ßeren Instandsetzungsmaßnahmen den Bauhof zu informieren.
Da einige Betreuer aus Altersgründen ihr Gebiet abgeben mussten, 
werden nun dringend weitere Ehrenamtliche gesucht. Interessierte 
Bürger:innen, die gerne in der Natur unterwegs sind und sich vor-
stellen können, ein kleines Gebiet zu betreuen, werden gebeten, 
sich in der Tourist-Information Freiamt unter der Telefonnummer 
07645/9103-0 oder per E-Mail unter info@freiamt.de zu melden.

Kurhaus Freiamt bleibt am Rosenmontag geschlossen
Am Rosenmontag, 3. März 2025, bleibt das Kurhaus Freiamt mit 
allen Einrichtungen inklusive Hallenbad, Sauna, Kunstausstellung 
und Tourist-Information geschlossen.

Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Die Künstler Gundel Busch (Malerin) und Reinhard Berg (Foto-
graf ) stellen bis 3. April 2025 im Kurhaus Freiamt gemeinsam 
ihre Werke unter dem Titel „Schicht um Schicht“ aus.
Die Ausstellung ist bis 3. April 2025, täglich von 9:00 bis 17:00 
Uhr geöffnet. Die Ausstellungszeiten können aufgrund von Ver-
anstaltungen im Ausstellungsraum kurzfristig abweichen.
Die Künstler sind sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr persönlich an-
wesend.
Weitere Informationen zu den Künstlern gibt es unter: 
www.gundelbusch.art und www.reinhard-berg.de.
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Den ganzen Artikel 
mit vielen weiteren 
Fakten, Infos und 
mehr über die Musik-
geschichte im Ländle 
von PUR bis Cro lesen 
Sie unter diesem QR-
Code oder hier:

https://go.nussbaum.de/musiklandbw

MUSIK

MUSIKLAND BADEN-WÜRTTEMBERG:  
VON KLASSIK BIS ROCK

Vier gewinnt ... drei der Fantastischen Vier  
bei einem Auftritt in Hockenheim. 

Foto: jr/NM-Archiv

Im Ländle spielt die Musik. Von Eiszeitflöten bis 
zum Hip-Hop – der Sound im Südwesten ist 
bunt und kontrastreich, Baden-Württemberg 
ist Heimat für viele berühmte Musikschaffende 
der unterschiedlichsten Genres. Neben Heidel-
berg und Stuttgart als Geburtsstätten des deut-
schen Hip-Hops bietet das Land mit Mannheim, 
Karlsruhe oder Bietigheim-Bissingen aber auch 
weitere Hochburgen. So ergibt sich eine melodi-
sche Landschaft, die Kultur zum Vibrieren bringt. 
Doch die Geschichte der Musik im Süden ist eine 
lange. Wir gehen auf Zeitreise.

Die Wurzeln reichen weit, weit zurück bis in die 
Ur- und Frühgeschichte und zeigen, dass bereits 
unsere Ururahnen Musik in die Wiege gelegt be-
kamen. Denn bereits in der Steinzeit wurde hier 
musiziert. Das beweisen die 40.000 Jahre alten 
Flöten- und Flötenfragmente, die im Lonetal im 
Kreis Heidenheim auf der Schwäbischen Alb ent-
deckt wurden. Sie können heute im Urgeschicht-
lichen Museum in Blaubeuren bestaunt werden. 

IMMER DIE ALTE LEIER ...
Im Archäologischen Landesmuseum Konstanz 
kann man die Landesgeschichte von der Stein- 
bis in die Neuzeit erleben und im Geschichtsar-

chiv stöbern. Besonders interessant: Die „Leier 
von Trossingen“, die im Grab eines merowingi-
schen Adeligen gefunden wurde. Das Instru-
ment wurde auf 560 n. Chr. datiert und ist fast 
komplett erhalten. Die starken Gebrauchsspu-
ren lassen darauf schließen, dass hier schon im 6. 
Jahrhundert intensiv musiziert wurde. 

MITTELALTERLICHE LIEBESERKLÄRUNGEN
Wir springen weiter: Im Mittelalter war Musik Teil 
der Unterhaltungskultur - als Teil des sogenann-
ten Minnesangs. Inhalt der Lieder: Die Liebe, von 
Herzschmerz bis zur absoluten Glückseligkeit – 
oft sogar in einem einzigen Stück. Die umfang-
reichste Minnelieder-Sammlung findet sich in 
Heidelberg. Dort liegt der Codex Manesse, die 
wohl bedeutendste Liederhandschrift des Mit-
telalters. Auf 426 Seiten Pergament kann dort 
reich illustriert mittelhochdeutsche Poesie gele-
sen werden. 

KLANGVOLLES MANNHEIM
Nicht zuletzt wegen der „Mannheimer Schule", 
seinerzeit eine der größten Hofkapellen Euro-
pas, wird Mannheim 2014 von der UNESCO zur 
„City of Music“ gekürt. Von Johann Stamitz bis 
Apache 207 – die Stadt bietet ein Musikspek- 

trum, wie sonst nur wenige in Deutschland. Und 
unter dem Motto „We are people who design 
the future of music“ bildet die Pop-Akademie 
Baden-Württemberg hier die kreativen Künstler 
von morgen aus.

KARLSRUHE – SCHULE UND FESTIVAL
Wer Musik von Grund auf lernen möchte, hat 
dazu auch in Karlsruhe die Möglichkeit: Die 
Hochschule für Musik ermöglicht Studierenden 
im Klassik-Spektrum optimale Berufsperspek-
tiven. Neben Bachelor und Master gibt es zu-
sätzlich die Möglichkeit, das Studium mit einem 
Solistenexamen zu absolvieren oder sogar zu 
promovieren. 
Doch Musikkultur in Baden-Württemberg, das 
heißt noch viel mehr. Festivals wie das Southsi-
de, das Glücksgefühle Open Air oder das Maifeld 
Derby, aber auch Pop-Acts von den Hip-Hop 
Pionieren aus Heidelberg und Stuttgart über Pe-
ter Schilling und PUR bis hin zu Cro & Co. Sie alle 
machen das Ländle zur klingenden Landschaft. 
Es lohnt sich, reinzuhören … (hs/jr)

Die Trossinger Leier, eine Grabbeigabe, zeigt,  
dass schon die Merowinger zu rocken wussten ... 

Foto: Manuela Schreiner/ALM BW
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Nachhaltige Powerpakete für eine gesunde Ernährung
Hülsenfrüchte sind mit ihren wertvollen Inhaltssto� en wahre Powerpakete. Stammen sie aus europäischem Anbau, 
punkten sie zusätzlich in Sachen Nachhaltigkeit, etwa durch kurze Transportwege. Tipps zur richtigen Zubereitung.

Hülsenfrüchte wie Sojaboh-
nen, Körnererbsen, Süßlupi-
nen, Ackerbohnen und mehr 
haben alle einen hohen Pro-
teingehalt und sind Quellen 
etwa für Magnesium, Eisen, 
Zink sowie die Vitamine B1, 
B2 und Folsäure. Sie sind ein 
wichtiger Bestandteil einer 
p� anzenbetonten Ernährung. 
Mit ein wenig Planung lassen 
sie sich in drei Schritten ganz 
einfach zubereiten:

1. Einweichen
Um Verunreinigungen zu ent-
fernen, sollten Hülsenfrüchte 
vor dem Einweichen immer 
gewaschen werden. Dann 
werden sie mit der dreifachen 
Wassermenge eingeweicht. 
Da sie dabei Wasser aufneh-
men und ihr Volumen erheb-
lich vergrößern, sollte man ein 
entsprechend großes Gefäß 

wählen. Das Einweichen sollte 
etwa acht, aber nicht länger 
als zwölf Stunden dauern. Bei 
längerem Einweichen muss 
das Wasser nach zwölf Stun-
den gewechselt werden. Ge-
schälte Hülsenfrüchte müssen 
nicht eingeweicht werden.

2. Abspülen
Weil einige unerwünschte 
Substanzen in Hülsenfrüchten 
enthalten sind und beim Ein-
weichen ins Wasser überge-
hen, muss das Einweichwasser 
weggeschüttet werden. An-
schließend werden die Hül-
senfrüchte noch einmal abge-
spült, bis sich das Wasser nicht 
mehr eintrübt.

3. Kochen
Hülsenfrüchte in kaltes, ge-
salzenes Wasser geben und 
aufkochen lassen. Hitze redu-

zieren und Hülsenfrüchte kö-
cheln lassen. Die Kochzeit be-
trägt je nach Sorte zwischen 
15 Minuten und zwei Stunden 
(Packungsangabe beachten). 
Weil Hülsenfrüchte beson-
ders zu Beginn des Kochvor-
gangs zu Schaumbildung 
neigen, sollten sie zunächst 
ohne Deckel zum Kochen ge-
bracht werden. Der Schaum 
kann nach einigen Minuten 
abgeschöpft und die Hülsen-
früchte können mit geschlos-
senem Deckel bei geringer 
Hitze zu Ende gegart werden. 
Mit einer kleinen Menge Nat-
ron im Kochwasser werden sie 
schneller weich. Säure wie Zit-
ronensaft oder Essig erst nach 
dem Kochen hinzufügen.

Tipps zur Lagerung
Getrocknete, ungeschälte 
Hülsenfrüchte können bis zu 

18 Monate trocken, kühl, luft-
dicht und dunkel gelagert 
werden. Die Einweich- und 
Kochzeit verlängert sich mit 
zunehmender Lagerung. Ge-
schälte, getrocknete Hülsen-
früchte sind nur etwa sechs 
Monate haltbar. Gekochte Hül-
senfrüchte sollten nicht länger 
als vier Stunden bei Raum-
temperatur gelagert werden, 
um ein Bakterienwachstum zu 
unterbinden. Stattdessen soll-
ten sie entweder über 55 Grad 
Celsius warmgehalten oder 
gekühlt beziehungsweise ein-
gefroren werden.

Zusatz-Tipp
Wer die Verzehrmenge von 
Hülsenfrüchten schrittweise 
steigert, hilft seinem Darm, 
sich nach und nach daran zu 
gewöhnen. (djd/WPR COM-
MUNICATION/red)

 Auch Linsen sind lecker und gesund, 
doch zwei spezielle Sorten aus BW waren 
verschwunden. Wer sie heute wieder 
anbaut und was sie so besonders macht, 
lesen Sie hier:

https://go.nussbaum.de/alblinse/

2025-08_GenErn_ThKoll-Fuell-Seite-1

www.nussbaum.de/themen/

GENUSS &
ERNÄHRUNG
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Jetzt 
entdecken!

10 % 
RABATT
für Abonnenten von 
Nussbaum Medien

nussbaumwelt.net/sonnenglas

Sonnenlicht
im Glas
Nachhaltigkeit trifft auf 
stilvolles Design

Aus den Silben sind 22 Wörter zu bilden, deren fünfte Buchstaben,
von unten nach oben gelesen, und zehnte Buchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Bärbel Bohley ergeben.
AB - AK - AL - AR - AUS - BAL - BE - BEN - 
BI - BIET - BUH - DA - DENZ - DRUCK - 
FAHR - FE - FUSS - GAENG - GE - GE - GE - 
HAF - HAUS - KENNT - KER - KON - LAND - 
LE - LEN - LER - LER - LET - LI - LICH - LOESCH - 
NE - NEN - NIS - ON - PA - PAECK - REI - 
REST - RUNG - SACH - SAN - SCHATZ - 
SCHICH - SCHUET - SE - SIE - SPE - 
SPRACH - STA - STAER - STAND - STRA - 
STRICH - SUL - SYM - TA - TE - TEL - TEN - 
THISCH - TI - TI - TIG - VER - VOR - WAHR - ZEI - 
ZEICH - ZEL - ZEN - ZEUG - ZI - ZI - ZU - ZUCHT

1. sympathisch, 2. Landstrich, 3. Vorverstaerker, 4. Sachkenntnis, 5. Sprachschatz, 
6. Spezialgebiet, 7. beschuetzen, 8. Loeschfahrzeug, 9. Arrestzelle,10. Nebenbuhler, 
11. Reisegepaeck,12. Fussballer, 13. Sandaletten, 14. wahrhaftig, 15. auszeich-
nen, 16. Zuchthausstrafe, 17. Konsultation, 18. zugaenglich, 19. Titelgeschichte,  
20. Zeilenabstand, 21. Stabilisierung, 22. Akzidenzdruck – „Die Leute haben schicke 
Sachen, aber leere Gesichter.“         DEIKE PRESS  
      

1. angenehm, zugeneigt

2. kleines Gebiet

3. Modul von Musikanlagen

4. Fachwissen

5. Vokabular

6. Sonderfach

7. hüten

8. Feuerwehrauto

9. Haftraum

10. Rivale

11. Ferienbagage

12. ein Sportler

13. sommerliche Fußbekleidung

14. tatsächlich

15. mit Preisen versehen

16. richterlicher Freiheitsentzug

17. Beratung

18. leicht erreichbar

19. Zeitungsaufmacher

20. typografischer Begriff

21. Festigung

22. kleine Druckarbeit

Silbenrätsel
Nr. 08 | 2025
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AUTO

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHT

MIETGESUCHE

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Grabmale
Fensterbänke
Treppenbeläge
79261 Gutach-Bleibach

Am Vogelhof 1 · Tel. 07685 442 · Fax 7560

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

A
N
K
A
U
F

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!
Gerne auch Gerne auch  Wohn-/Reisemobile Wohn-/Reisemobile
CABRIOLETS · SPORTWAGEN · SUVs CABRIOLETS · SPORTWAGEN · SUVs 
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

“ “ 0711 - 3424 730711 - 3424 736363
info@auto-schwab-fellbach.info@auto-schwab-fellbach.dede

25% Individuell 
abgestimmte Konzeption

25% Ehrliches Handwerk

25% Herzlichen Kontakt

25% Schwarzwälder 
Naturverbundenheit

100 % Schwarzwald 
Küchen Bad Dürrheim

3-4 Zimmer, ab 60qm, bis 950 €
WM, Balkon/Garten, EBK gesucht f. freundliches, solven-
tes Paar m. zurückhaltender Hündin. bauer-goxhaj@
web.de/01786283775

GESCHÄFTSANZEIGEN

Die schönsten Seiten
Baden-Württembergs.
Ein Newsletter.
Einmal die Woche.

Jetzt abonnieren!


